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Bekanntmachungen des Landratsamtes 
 

Allgemeinverfügung des Landratsamtes Kelheim vom 11.03.2021 
Nr. 33 – 5300 – AllgV/042 

 
Vollzug des Infektionsschutzgesetzes 
Allgemeinverfügung über die Testpflicht aufgrund eines Ausbruchsgeschehens in 
der Einrichtung: Baustoffwerk der Fa Rygol, Deuerlinger Str. 43, 93351 Painten, zur 
Bekämpfung der übertragbaren Corona-Viruserkrankung COVID-19 
 
 
Das Landratsamt Kelheim erlässt auf Grundlage des § 25 Abs. 1, 2, 3 in Verbindung mit § 16 
Abs. 1 S. 2, Abs. 2, 3, 5 und 8 des Infektionsschutzgesetzes (IfSG), § 65 S. 1 der Zuständigkeits-
verordnung (ZustV) und Art. 3 Abs. 1 Bayerisches Verwaltungsverfahrensgesetz (BayVwVfG) in 
der jeweils geltenden Fassung folgende 
 
 

A l l g e m e i n v e r f ü g u n g: 
 
 

1. Für alle Beschäftigten des Baustoffwerkes der Fa. Rygol wird eine molekularbiologische 
Testung auf das Vorliegen einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 angeordnet. 
Diese Personen werden zu einer Reihentestung des Gesundheitsamtes Kelheim am 
12.03.2021 in der Einrichtung: Baustoffwerk der Fa. Rygol, Deuerlinger Str. 43, 93351 
Painten, vorgeladen. Die Reihentestung wird durch einen Beauftragten des Gesundheits-
amtes Kelheim in Abstimmung mit der Geschäftsleitung der Firma und der Regierung von 
Niederbayern durchgeführt. 

 
2. Ausgenommen von der Pflicht in Ziffer 1 sind Beschäftigte, die innerhalb der zurücklie-

genden zehn Tage bereits positiv auf das Coronavirus SARS-CoV-2 getestet wurden und 
sich aufgrund dessen in häuslicher Quarantäne befinden.  

 
3. Wenn die von Maßnahmen nach dieser Allgemeinverfügung betroffenen Personen ge-

schäftsunfähig oder in der Geschäftsfähigkeit beschränkt sind, ist die Erfüllung der in Ziffer 
1 genannten Verpflichtung von demjenigen sicherzustellen, dem die Sorge für die Person 
zusteht. 

 
4. Diese Allgemeinverfügung tritt mit Wirkung vom 12.03.2021, 00:00 Uhr, in Kraft und mit 

Ablauf des 17.03.2021, 24:00 Uhr, außer Kraft. 
 

5. Diese Allgemeinverfügung ergeht kostenfrei. 
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Gründe: 

 
I. 

 
Nach Erkenntnissen des Gesundheitsamtes Kelheim wurden mehrere Mitarbeiterinnen bzw. Mit-
arbeiter des Baustoffwerkes der Fa Rygol, Deuerlinger Str. 43, 93351 Painten positiv auf das 
Coronavirus SARS-CoV-2 getestet, weshalb eine Reihentestung aller dort Beschäftigten notwen-
dig ist. Die entsprechenden Befunde liegen dem Gesundheitsamt Kelheim vor. Die Infizierten 
sowie deren Kontaktpersonen der Kategorie I gemäß Definition des Robert-Koch-Instituts befin-
den sich bereits in häuslicher Isolation. Das Landratsamt Kelheim benötigt die Testergebnisse 
aller in Ziffer 1 genannten Personen, um Infektionsketten lückenlos nachvollziehen und bei Bedarf 
geeignete weitere Schutzmaßnahmen ergreifen zu können. Dies betrifft insbesondere die häus-
liche Isolation weiterer Infizierter und Kontaktpersonen. 
 
 

II. 
 
Das Landratsamt Kelheim ist für Anordnungen gemäß § 25 Abs. 1, 2, 3 in Verbindung mit § 16 
Abs. 1 S. 2, Abs. 2, 3, 5 und 8 IfSG, § 65 S. 1 ZustV und Art. 3 Abs. 1 BayVwVfG sachlich und 
örtlich zuständig. 
 
Die Anordnung ergeht in Form einer Allgemeinverfügung, weil die Regelung eine Mehrzahl von 
Einzelfällen im Personenkreis von Beschäftigten des Baustoffwerkes der Fa Rygol, Deuerlinger 
Str. 43, 93351 Painten, betrifft. 
 
Rechtsgrundlage der in dieser Allgemeinverfügung getroffenen Anordnungen ist § 25 Abs. 1, 2, 
3 in Verbindung mit § 16 Abs. 1 S. 2, Abs. 2, 3, 5 IfSG. 
 
Ergibt sich oder ist anzunehmen, dass jemand krank, krankheitsverdächtig, ansteckungsverdäch-
tig oder Ausscheider ist, so stellt das zuständige Gesundheitsamt die erforderlichen Ermittlungen 
an, insbesondere über Art, Ursache, Ansteckungsquelle und Ausbreitung der Krankheit, § 25 Abs. 
1 IfSG. Nach § 25 Abs. 3 S. 1 IfSG können die in § 25 Abs. 1 IfSG genannten Personen durch 
das zuständige Gesundheitsamt vorgeladen und verpflichtet werden, Untersuchungen und Ent-
nahmen von Untersuchungsmaterial an sich vornehmen zu lassen. Soweit hiervon Personen be-
troffen sind, die geschäftsunfähig oder in der Geschäftsfähigkeit beschränkt sind, ist die Erfüllung 
entsprechender Verpflichtungen von demjenigen sicherzustellen, dem die Sorge für die Person 
zusteht, § 25 Abs. 2 S. 1 i.V.m. § 16 Abs. 5 IfSG. 
 
Regelungsgehalt der Allgemeinverfügung sind Maßnahmen zur Ermittlung von Infektionen mit 
dem Coronavirus SARS-CoV-2. Bei SARS-CoV-2 handelt es sich um einen Krankheitserreger im 
Sinne von § 2 Nr. 1 IfSG, der die übertragbare Corona-Viruserkrankung COVID-19 hervorruft, § 
2 Nr. 3 IfSG.  
 
Bei mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 infizierten Personen handelt es sich um Kranke, § 2 Nr. 4 
IfSG, oder Ausscheider, § 2 Nr. 6 IfSG, bei Kontaktpersonen der Kategorie 1 um Ansteckungs-
verdächtige im Sinne von § 2 Nr. 7 IfSG. 
 
Aufgrund der besonderen Gefahr, die von dem Coronavirus SARS-CoV-2 wegen seiner hohen 
Übertragbarkeit und der häufig schweren, teils tödlichen Krankheitsverläufe für die öffentliche 
Gesundheit ausgeht, sind an die Wahrscheinlichkeit einer Ansteckung geringe Anforderungen zu 
stellen. Das vorliegend innerhalb der Einrichtung für Dritte entstehende Übertragungsrisiko auf-
grund der Nähe zu infizierten Personen reicht daher zur Begründung der in dieser Allgemeinver-
fügung getroffenen Anordnungen aus. 
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Die Anordnungen nach dieser Allgemeinverfügung ergehen in pflichtgemäßem Ermessen und 
stellen nach Abwägung aller widerstreitenden Interessen geeignete, notwendige und angemes-
sene Ermittlungsmaßnahmen in Bezug auf die örtliche Verbreitung der Corona-Viruserkrankung 
dar. Bei Abwägung der subjektiven Interessen der Betroffenen, insbesondere deren körperlicher 
Unversehrtheit und allgemeiner Handlungsfreiheit, mit den Interessen der Infektionsprävention (§ 
1 Abs. 1 IfSG), überwiegt das öffentliche Interesse an den vorliegend getroffenen Anordnungen. 
Nach wie vor breitet sich der Krankheitserreger SARS-CoV-2 weltweit mit hoher Geschwindigkeit 
aus und führt bei einem beachtlichen Teil der Erkrankten zu schweren Krankheitsverläufen, die 
Klinikaufenthalte und zum Teil sogar Intensivbehandlungen erforderlich machen. Vorliegend ist 
im Besonderen zu berücksichtigen, dass die Bewohner der betroffenen Einrichtung aufgrund vor-
gerückten Alters und etwaiger, damit im Zusammenhang stehender Immunschwächen einer Per-
sonengruppe mit gesteigertem Risiko für schwere Krankheitsverläufe angehören. Eine konse-
quente Eindämmung der Corona-Viruserkrankung ist daher gerade in derartigen Einrichtungen 
besonders wichtig. Aber auch im Allgemeininteresse muss eine unkontrollierte Ausbreitung der 
Corona-Viruserkrankung verhindert werden, um die Leistungsfähigkeit des öffentlichen Gesund-
heitssystems durch eine Häufung stationäre Behandlungsbedarfe nicht zu überfordern. Moleku-
larbiologische Testungen auf eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 stellen vergleichs-
weise geringe und kurzeitige Eingriffe in die Rechte der Betroffenen dar und sind daher vor die-
sem Hintergrund hinzunehmen. 
 
Nach Art. 41 Abs. 4 S. 3 BayVwVfG gilt ein schriftlicher Verwaltungsakt bei öffentlicher Bekannt-
gabe zwei Wochen nach ortsüblicher Bekanntmachung als bekannt gegeben. Die mit der vorlie-
genden Allgemeinverfügung getroffenen Anordnungen sind dringlich. Um eine weitere Verbrei-
tung der Corona-Viruserkrankung in der betroffenen Einrichtung und im sonstigen Umfeld von 
Bewohnern und Beschäftigten zu verhindern, wurde von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, ge-
mäß Art. 41 Abs. 4 S. 4 BayVwVfG ein früheres Bekanntgabedatum zu bestimmen (Ziffer 4).  
 
 
 

Hinweise: 
 
Die Maßnahmen sind gemäß §§ 25 Abs. 2 i. V. m. § 16 Abs. 8 IfSG kraft Gesetzes sofort voll-
ziehbar. 
 
Weitergehende Regelungen oder sonstige Vorschriften werden von dieser Allgemeinverfügung 
nicht berührt und sind zu beachten. Hierzu zählen insbesondere infektionsschutzrechtliche Allge-
meinverfügungen und Verordnungen des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit und 
Pflege in ihrer jeweils aktuellen Fassung. 
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Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage erho-
ben werden bei dem  
 

Bayerischen Verwaltungsgericht Regensburg in 93047 Regensburg, 
Postfachanschrift: Postfach 11 01 65, 93014 Regensburg, 

Hausanschrift: Haidplatz 1, 93047 Regensburg, 
 
schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zugelassenen1 
Form. 
 
Die Klage muss den Kläger, den Beklagten und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeich-
nen und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und 
Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll in Abschrift beigefügt werden. 
Der Klage und allen Schriftsätzen sollen bei schriftlicher Einreichung oder Einreichung zur Nie-
derschrift Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden. 

 
Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 

 
1Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet kei-
ne rechtlichen Wirkungen! Nähere Informationen zur elektronischen Einlegung von Rechtsbe-
helfen entnehmen Sie bitte der Internetpräsenz der Bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit 
(www.vgh.bayern.de).  
 
Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageer-
hebung eine Verfahrensgebühr fällig. 
 
 
 
 
Kelheim, 11.03.2021 
Landratsamt 
 
 
 
 
 
 
 
Welnhofer 
Regierungsrat 
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Bekanntmachung des Landratsamtes Kelheim vom 11.03.2021 
Nr. 33 – 5300 – Bekannt/002 
 
Vollzug des Infektionsschutzgesetzes (IfSG); 
Bekanntmachung über die Höhe des 7-Tage-Inzidenz-Wertes der COVID-19 Fälle 
für den Landkreis Kelheim 
 
Auf Grund von § 3 Nr. 2 und 3 der Zwölften Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung 
(12. BayIfSMV) vom 5. März 2021 (BayMBl. Nr. 171, BayRS 2126-1-16-G) macht das Landrats-
amt Kelheim bekannt: 
 
1. Im Landkreis Kelheim hat die nach § 28a Abs. 3 Satz 12 Infektionsschutzgesetz (IfSG) be-

stimmte Zahl an Neuinfektionen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 je 100.000 Einwohner 
innerhalb von sieben Tagen (7-Tage-Inzidenz) den Wert von 50 an drei aufeinander fol-
genden Tagen (09.03.2021: 56,1, 10.03.2021: 58,5 und 11.03.2021: 71,5) überschritten. 
 

2. Im Landkreis Kelheim gelten deshalb ab dem 13.03.2021 diejenigen Regelungen der 12. 
BayIfSMV, die an die Voraussetzung geknüpft sind, dass die 7-Tage-Inzidenz zwischen 50 
und 100 liegt. 

 
 
Kelheim, 11.03.2021 
Landratsamt 
 
 
 
Welnhofer 
Regierungsrat 
 
Diese Bekanntmachung ist auch auf der Homepage des Landratsamtes Kelheim unter 
www.landkreis-kelheim.de/ einsehbar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
44-6425-R-E9 
Verordnung zur Aufhebung der Verordnung des Landratsamtes Kelheim über das Wasser-
schutzgebiet für den Tiefbrunnen des Marktes Essing auf dem Grundstück mit der Flur-
nummer 255 der Gemarkung Altessing 

Das Landratsamt Kelheim erlässt auf Grund von § 51 Abs. 1 Nr. 1 des Wasserhaushaltsgesetzes 
(WHG) i. d. F. der Bekanntmachung vom 31.07.2009 (BGBl I S. 2585), zuletzt geändert durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1408), in Verbindung mit § 11 Nr. 4 Dele-
gationsverordnung (DelV) vom 28. Janunar 2014 (GVBl. S. 22, BayRS 103-2-V), zuletzt geändert 
durch § 14a der Verordnung vom 2. Februar 2021 (GVBl. S. 26) und Art. 63 des Bayerischen 
Wassergesetzes (BayWG) vom 25. Februar 2010 (GVBl S. 66, 130, BayRS 753-1-U), zuletzt 
geändert durch § 5 Abs. 18 des Gesetzes vom 23. Dezember 2019 (GVBl. S. 737), folgende 

http://www.landkreis-kelheim.de/


Amtsblatt für den Landkreis Kelheim – Nr. 17 vom.11.03.2021 
189 

Verordnung 

§ 1 

Die Verordnung des Landratsamtes Kelheim über die Festsetzung eines Wasserschutzgebietes 
für den Tiefbrunnen des Marktes Essing auf dem Grundstück mit der Flurnummer 255 der Ge-
markung Altessing, zur Sicherung der öffentlichen Wasserversorgung des Marktes Essing, vom 
10.01.1977 (veröffentlicht im Amtsblatt des Landkreises Kelheim Nr. 4 vom 29.01.1977) wird auf-
gehoben. 

§ 2 

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im Amtsblatt des Landkreises Kel-
heim in Kraft.  

 

Kelheim, den 26.02.2021 
Landratsamt Kelheim 
 

Martin Neumeyer 
Landrat 
 

 

 

Bekanntmachungen der Zweckverbände 

2. Satzung zur Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabe-
satzung des Zweckverbandes Wasserversorgung Hallertau (BGS-WAS) 

Aufgrund der Art. 5, 8 und 9 des Kommunalabgabengesetzes erlässt der Zweckverband Was-
serversorgung Hallertau folgende Satzung zur Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung 
zur Wasserabgabesatzung: 
 

§ 1 

Die Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung des Zweckverbandes Wasser-
versorgung Hallertau (BGS-WAS) vom 14.12.2016 (KRABl KEH 27/2016) zuletzt geändert 
durch Satzung vom 23.10.2020 (KRABl KEH 25/2020) wird wie folgt geändert: 

 
1. § 5 erhält folgende Fassung: 
 
(1) 1Der Beitrag wird nach der Grundstücksfläche und der Geschossfläche der vorhandenen Ge-
bäude berechnet. 2Die beitragspflichtige Grundstücksfläche wird bei Grundstücken von mindes-
tens 2.500 m² Fläche (übergroße Grundstücke) in unbeplanten Gebieten 
–  bei bebauten Grundstücken auf das 5-fache der beitragspflichtigen Geschossfläche, mindes-

tens jedoch 2.500 m², 
–  bei unbebauten Grundstücken auf 2.500 m² 
begrenzt. 
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(2) 1Die Geschossfläche ist nach den Außenmaßen der Gebäude in allen Geschossen zu ermit-
teln. 2Keller werden mit der vollen Fläche herangezogen. 3Dachgeschosse werden nur herange-
zogen, soweit sie ausgebaut sind. 4Gebäude oder selbstständige Gebäudeteile, die nach der Art 
ihrer Nutzung keinen Bedarf nach Anschluss an die Wasserversorgung auslösen oder die an die 
Wasserversorgung nicht angeschlossen werden dürfen, werden nicht herangezogen; das gilt 
nicht für Gebäude oder Gebäudeteile, die tatsächlich an die Wasserversorgung angeschlossen 
sind. 5Balkone, Loggien und Terrassen bleiben außer Ansatz, wenn und soweit sie über die Ge-
bäudefluchtlinie hinausragen. 
(3) 1 Bei Grundstücken, für die nur eine gewerbliche Nutzung ohne Bebauung zulässig ist, wird 
als Geschossfläche ein Viertel der Grundstücksfläche in Ansatz gebracht; bei sonstigen unbe-
bauten, aber bebaubaren Grundstücken wird als Geschossfläche 40. v. H. der Grundstücksfläche 
in Ansatz gebracht. 2Grundstücke, bei denen die zulässige oder für die Beitragsbemessung maß-
gebliche vorhandene Bebauung im Verhältnis zur gewerblichen Nutzung nur untergeordnete Be-
deutung hat, gelten als gewerblich genutzte unbebaute Grundstücke i. S. d. Satzes 1 Alterna-
tive 1. 
(4) 1Ein zusätzlicher Beitrag entsteht mit der nachträglichen Änderung der für die Beitragsbemes-
sung maßgeblichen Umstände, soweit sich dadurch der Vorteil erhöht. 2Eine Beitragspflicht ent-
steht insbesondere, 
–  im Fall der Vergrößerung eines Grundstücks für die zusätzlichen Flächen, soweit für diese 

bisher noch keine Beiträge geleistet worden sind, 
–  im Falle der Geschossflächenvergrößerung für die zusätzlich geschaffenen Geschossflächen 

sowie im Falle des Absatzes 1 Satz 2 für die sich aus ihrer Vervielfachung errechnende zu-
sätzliche Grundstücksfläche, 

–  im Falle der Nutzungsänderung eines bisher beitragsfreien Gebäudes oder Gebäudeteils 
i. S. d. § 5 Abs. 2 Satz 4, soweit infolge der Nutzungsänderung die Voraussetzungen für die 
Beitragsfreiheit entfallen. 

(5) 1Wird ein unbebautes, aber bebaubares Grundstück, für das ein Beitrag nach Absatz 3 fest-
gesetzt worden ist, später bebaut, so wird der Beitrag nach Abzug der nach Absatz 3 berücksich-
tigten Geschossflächen und den nach Abs. 1 Satz 2 begrenzten Grundstücksflächen neu berech-
net. 2Dieser Betrag ist nachzuentrichten. 3Ergibt die Gegenüberstellung ein Weniger an Ge-
schossflächen, so ist für die Berechnung des Erstattungsbetrages auf den Beitragssatz abzustel-
len, nach dem der ursprüngliche Beitrag entrichtet worden ist. 
 

§ 2 
Inkrafttreten  

   
(1) Die Satzung tritt am Tage nach Ihrer Bekanntmachung im Amtsblatt für den Landkreis Kel-
heim in Kraft. 
 
 
Au i.d. Hallertau, 26.02.2021 
   
Zweckverband Wasserversorgung Hallertau 
 
 
  
Stiglmaier 
Verbandsvorsitzender 
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2. Satzung zur Änderung der Satzung für die öffentliche Wasserversorgungsein-
richtung des Zweckverbandes Wasserversorgung Hallertau (Wasserabgabesat-
zung - WAS -) 

Auf Grund von Art. 23 und Art. 24 Abs. 1 Nrn. 1 und 2, Abs. 2 und 3 der Gemeindeordnung 
(GO) i.V.m. Art. 26 Abs. 1 S. 1 KommZG erlässt der Zweckverband 
Wasserversorgung Hallertau folgende Satzung:  

  
§ 1 

Die Satzung für die öffentliche Wasserversorgungseinrichtung des Zweckverbandes Wasserver-
sorgung Hallertau (Wasserabgabesatzung –WAS-) vom 14.12.2016 (KRABl KEH 27/2016) zu-
letzt geändert durch Satzung vom 23.10.2020 (KRABl KEH 25/2020) wird wie folgt geändert: 

 
1. § 24 erhält folgende Fassung: 
 
(1) Nach Art. 24 Abs. 2 Satz 2 GO kann mit Geldbuße bis zu 2500 Euro belegt werden, wer vor-
sätzlich 
 
1. den Vorschriften über den Anschluss- und Benutzungszwang in § 5 zuwiderhandelt, 
2.  gegen § 9 Abs. 1 verstößt, 
3. eine der in § 9 Abs. 4, § 11 Abs. 1, § 13 Abs. 2 und § 22 Abs. 1 und 2 festgelegten oder hierauf 

gestützten Melde-, Auskunfts-, Nachweis- oder Vorlagepflichten verletzt, 
4. entgegen § 11 Abs. 3 vor Zustimmung des Zweckverbandes mit den Installationsarbeiten be-

ginnt, 
5. gegen die vom Zweckverband nach § 15 Abs. 3 Satz 3 angeordneten Verbrauchseinschrän-

kungen oder Verbrauchsverbote verstößt, 
6. gegen § 17 Abs. 2 verstößt und Wasser aus öffentlichen Hydranten nicht zum Feuerlöschen 

entnimmt.   
(2) Nach anderen Rechtsvorschriften bestehende Ordnungswidrigkeitentatbestände bleiben un-
berührt. 

§ 2 
Inkrafttreten  

   
(1) Die Satzung tritt am Tage nach Ihrer Bekanntmachung im Amtsblatt für den Landkreis Kel-
heim in Kraft. 
 
 
Au i. d. Hallertau, 26.02.2021 
   
Zweckverband Wasserversorgung Hallertau 
 
 
 Stiglmaier 
Verbandsvorsitzender 
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Sonstige Mitteilungen 

 
Kraftloserklärung einer verloren gegangenen Sparurkunde 
 
Die Sparurkunde      
 
 Sparkassenbuch Konto Nr. 3417542723 
                                                    
wird durch den Vorstand der Sparkasse Landshut für kraftlos erklärt, nachdem 
auf das am 23.11.202 erlassene Aufgebot innerhalb einer Frist von drei Monaten 
Rechte Dritter nicht geltend gemacht wurden. 
 
Das Aufgebot wurde fristgerecht durch Aushang in der Kundenhalle der Spar-
kasse Landshut und durch Veröffentlichung in den zuständigen Amtsblättern ge-
mäß § 12 der Satzung der Sparkasse Landshut bekannt gemacht. 
 
Landshut, den 25.02.2021 
 
Sparkasse Landshut 
 
Geisler                    Gallwitz 
 
 
 
 
Kraftloserklärung einer verloren gegangenen Sparurkunde 
 
Die Sparurkunde                                                        Antragssteller 
                                                        Wilhelm Richter 
Sparkassenbuch                                          
Konto 3420222149, lt. auf Magdalena Richter 
 
wird durch den Vorstand der Sparkasse Landshut für kraftlos erklärt, nachdem 
auf das am 23.02.2021 erlassene Aufgebot innerhalb einer Frist von drei Mona-
ten Rechte Dritter nicht geltend gemacht wurden. 
 
Das Aufgebot wurde fristgerecht durch Aushang in der Kundenhalle der Spar-
kasse Landshut und durch Veröffentlichung in den zuständigen Amtsblättern ge-
mäß § 12 der Satzung der Sparkasse Landshut bekannt gemacht. 
 
Landshut, den 05.03.2021 
 
Sparkasse Landshut 
 
 
Geisler                   Gallwitz 


